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Forum 
Konrad Hilpert 

Die Französische Revolution als Herausforderung für 
Theologie und Kirche 

Die Französiche Revolution, an deren Beginn vor 200 Jahren in diesem Sommer erinnert 
wurde, hatte nicht bloß einschneidende Bedeutung für die nationale Geschichte Frankreichs 
und das politische Geschick Europas insgesamt. Vielmehr war sie auch der Durchbruch zu 
einer neuen Gesellschaftsform, in der vom Konzept her alle Bürger Subjekte gleicher Rechte 
sind, die Ausübung von Herrschaft zustimmungsbedürftig und gesetzlich kontrollierbar ist 
und der Staatsich von den früheren Formen privilegierten öffentlichen Einflusses von Kirche 
und Religion distanziert. In all diesen Punkten ergaben sich Spannungen, auch Brüche zur 
traditionellen Lehre, deren Aufarbeitung die Situation des Glaubens in der Gesellschaft bis in 
unsere Gegenwart prägt. 

1. Bewertung von Vergangenem als 
Element des Verständnisses von 
Gegenwart 

Das Bewußtsein , d a ß mi t dem Jahr 1789 
(exakter m ü ß t e man sagen: mi t der Abfolge 
der politischen Ereignisse zwischen 1789 und 
dem Staatsstreich Napoleons 1799) K o n t i ­
nu i t ä t en zerbrochen wurden und einschnei­
den Neues begann, dessen Bedeutung weit 
über Frankreich hinausreicht, findet sich 
nicht b loß bei denen, die das damals Gesche­
hene als Akteure oder aufmerksame Zeitge­
nossen erlebten, sondern auch bei solchen, 
die aus der Distanz der Spä te ren , die den 
Ausgang und das Danach kennen, diese 
V o r g ä n g e erzählen oder auch b loß innerhalb 
thematisch anders akzentuierter Zusammen­
h ä n g e e r w ä h n e n . Derartige Rückb l i cke wo l ­
len selten ausschließlich die einzelnen Vor ­
gänge und die Mot ive der akt iv Beteiligten 
rekonstruieren, sondern meist auch in den 
tieferen und weiteren Ursachen verstehbar 
machen. Häuf ig ist mi t ihnen d a r ü b e r hinaus 

die Absicht verbunden, Z u s t ä n d e , Entwick­
lungen oder Problemstellungen der eigenen 
Gegenwart zu bewerten. 

D a ß die E in schä t zung der Französ i schen 
Revolution als tiefgreifende Z ä s u r mi t der 
Bewertung der Gegenwart verknüpf t w i rd , 
findet man auch in der Theologie. Besonders 
in ä l teren Texten erscheint die Revolution 
fast einhellig als etwas Antichristliches. Die­
ses negative Ur te i l bezieht sich aber nicht nur 
auf die Gewalttaten, Unrechtsakte und 
D e m ü t i g u n g e n , die Christen, Amts t r äge r , 
christliche Lebensordnung, kirchliche Orga­
nisation und Glaube w ä h r e n d der Revolu­
tionsjahre erleiden m u ß t e n . Vielmehr gilt es 
auch und nicht weniger nachdrück l ich dem 
„Geis t der Revolut ion", der etwa in den 
Rechtsanschauungen und -grundsä tzen der 
Gegenwart enthalten sei und übe r sie Gesell­
schaft und Menschheit beeinflusse. Diese 
Sicht kleidet der vor allem als Moraltheologe 
bekannte Jesuit August Lehmkuhl in einem 
Aufsatz zum 100jährigen Gedenken der 
F ranzös i schen Revolution unter Anspielung 

403 



auf das Revolutionssymbol des Freiheits­
baums in folgendes Bi ld: „ A b e r der Baum 
war (mit dem Sturz Napoleons I . ) gefällt, 
nicht ausgerodet; seine Wurzeln steckten zu 
tief in den Herzen und in den Ideen des 
lebenden und heranwachsenden Ge­
schlechts. Die Revolutionsideen haben fort­
gewuchert; fast alle staatlichen und gesell­
schaftlichen Verhäl tnisse sind von ihnen 
durchrankt und des Lebenssaftes beraubt/" 1 

Der Kerngehalt dieser Aussage ist, d a ß die 
Revolution nicht als eine historische Episode 
zu begreifen ist, sondern als fortwirkendes 
Erbe. Dieses Erbe ist auch dort am Werk, wo 
der Fortgang der Geschichte, die Sprache 
oder auch das kollektive Bewußtsein die 
ideelle K o n t i n u i t ä t unsichtbar gemacht ha­
ben. Seinen gesellschaftlichen und pol i t i ­
schen Promotor hat dieses Erbe im Libera­
lismus gefunden („Die Ideen der Französ i ­
schen Revolution hat sich j a der Liberalis­
mus ganz zu eigen gemacht , . . " 2 ) . Die K l u f t 
zwischen diesem Erbe der Revolution und 
der katholischen Lehre scheint unaufhebbar, 
auch wenn intelligente Autoren wie Lehm­
kuhl in den Revolutionsideen nicht nur „ L u g 
und Trug" , sondern auch „i rgend einen 
Schein von Berechtigung oder auch ein 
K ö r n c h e n Wahrheit" enthalten sahen. 3 

Die Bewertung der Französ ischen Revo­
lut ion als Katastrophe und die Ü b e r z e u g u n g 
der prinzipiellen Unvereinbarkeit von christ­
lichem Glauben und dem Geist der Revolu­
tion wird man in der heutigen Theologie 
allenfalls noch in integralistischen Kreisen 4 

antreffen. D a ß das Urte i l über die Französ i ­
sche Revolution insgesamt zurückha l t ender , 
ja in manchem sogar positiv ausfällt , ist zum 
einen eine Folge der jüngeren historischen 
Forschungen 5: Diese haben nämlich erwie­
sen, d a ß die Revolution nicht von vornher­
ein auf den Bruch mit der Kirche oder gar 
auf systematische Dechristianisierung hin 
angelegt war, sondern d a ß es durchaus und 
über längere Zeit hinweg Bemühungen gege­
ben hat, (eine in der Tradi t ion des Gall ika-
nismus stark nationalisierte) Kirche mit den 
revolu t ionären U m w ä l z u n g e n zu verschmel­
zen. Umgekehrt konnte aufgezeigt werden, 

d a ß die M a ß n a h m e n zur Dekatholisierung 
nicht einfach das Werk einer kleinen ver­
schwörer ischen Elite waren, sondern eine 
breitere soziale Basis hatten, der ein schon 
Jahrzehnte zuvor stattfindender und deut­
lich erkennbarer R ü c k g a n g der F römmig­
keitspraxis und ein greifbares Unbehagen an 
den R ich tungskämpfen zwischen verschiede­
nen theologischen S t r ö m u n g e n 6 sowie sozia­
le Spannungen zwischen niederem und höhe­
rem Klerus vorausgegangen waren. Ein wei­
terer Ertrag der neueren historischen For­
schungen liegt darin, herausgearbeitet zu 
haben, d a ß das revo lu t ionäre Gedankengut 
viel s tä rker als bisher angenommen aus 
christlichen Wurzeln lebt und seine Durch­
schlagskraft aus dieser religiösen Lebenswelt 
bezogen hat. 

D a ß die Bewertung der Französ i schen 
Revolution heute z u r ü c k h a l t e n d e r ausfällt, 
hat zum anderen auch und aufs Ganze 
gesehen s tä rker mi t der Tatsache zu tun, d a ß 
die Kirche selbst in den letzten Jahrzehnten 
ihr Verhäl tn is zur Moderne insgesamt und 
zur Gesellschaft und zum Staat, wie sie sich 
i m Prozeß der Moderne herausgebildet 
haben, neu bestimmt hat. Hervorgehoben 
und besonders folgenreich geschah das in der 
Pastoralkonstitution des I I . Vatikanums. 
Hier wurde ja in sehr grundsä tz l i cher Weise 
von der Eigengesetzlichkeit (Autonomie) der 
irdischen Wirkl ichkei ten gesprochen. 7 Da­
mit verzichtete die Kirche einerseits auf den 
Anspruch, Ku l tu r , Wissenschaft, Technik, 
Wirtschaft und Poli t ik als genuine Gegen­
s tände ihrer Lehr- und Handlungskompe­
tenz zu betrachten; zum anderen verpflichte­
te sie sich damit darauf, die „ W e l t " ernst zu 
nehmen, mit ihr in einen partnerschaftlichen 
Dialog einzutreten und auch von ihr zu 
lernen. 8 I n diesem Zusammenhang war nicht 
nur ausdrückl ich von ihrem Versagen in der 
Geschichte die Rede, sondern auch davon, 
d a ß sie selbst von ihren Gegnern und Verfol ­
gern zu lernen habe. 9 Ausd rück l i ch wurde 
das generell Gesagte hinsichtlich der Pol i t ik 
bekräftigt: „D ie politische Gemeinschaft 
und die Kirche sind auf je ihrem Gebiet 
voneinander u n a b h ä n g i g und autonom. ( . . . ) 
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Die Kirche selbst bedient sich des Zeitlichen, 
soweit es ihre Sendung erfordert. Doch setzt 
sie ihre Hoffnung nicht auf Privilegien, die 
ihr von der staatlichen A u t o r i t ä t angeboten 
werden. Sie w i rd sogar auf die A u s ü b u n g 
von legitim erworbenen Rechten verzichten, 
wenn feststeht, d a ß durch deren Inanspruch­
nahme die Lauterkeit ihres Zeugnisses in 
Frage gestellt ist, oder wenn veränder te 
Lebensverhäl tn isse eine andere Regelung 
fo rde rn . " 1 0 

Vor dem Hintergrund dieser Neubestim­
mung des Verhäl tnisses zur „ W e l t " stellt sich 
die Frage nach der Bedeutung der F ranzös i ­
schen Revolution von neuem. Ist sie Expo­
nent einer Moderne, die i m unbegrenzten 
Vertrauen auf Vernunft und Machbarkeit 
die Grundlagen menschengerechten Zusam­
menlebens zerstör t , oder gehör t sie in ihrem 
ideellen Gehalt und trotz der mi t ihr verbun­
denen Gewalttaten und Abscheulichkeiten 
nicht viel mehr in die Entwicklungslinie einer 
menschengerechteren F o r m des Zusammen­
lebens in der Gesellschaft? 1 1 Dies zu ermes­
sen, setzt voraus, sich erneut des Erbes der 
Revolution im Heutigen zu vergewissern. 
Das soll im folgenden anhand von vier 
zentralen Herausforderungen geschehen. 

2. Das Ende der religiös-politischen 
„Einheitskultur"12 

Die woh l nachhaltigste E r schü t t e rung , die 
mit der Französ i schen Revolution für K i r ­
che und Theologie eingetreten ist, hat ihren 
Ausgangspunkt in der Tatsache, d a ß sich das 
(katholische) Christentum in bezug auf 
Öffentl ichkeit und Gesellschaft innerhalb 
kürzes te r Zeit völlig anders erfuhr. Bis dahin 
schienen Staat und öffentliches Leben ohne 
Religion und Kirche nicht einmal vorstell­
bar, und zwar nicht nur dem äuße ren Bild 
nach, sondern auch, was den Einf luß betraf: 
Al le öffentlichen Institutionen erhielten ihre 
Legi t imat ion im Rahmen der durch das 
Christentum geprägten Weltsicht, alle wich­
tigen Ereignisse und Vorkommnisse von hier 
aus ihren Sinn und ihre Ordnung. Es bestand 

nicht nur ein ausgebautes kirchliches Orga­
nisations- und Kommunikationsnetz, son­
dern das Christliche durchwirkte auch „das 
alltägliche Leben in vielfältiger Weise, nicht 
zuletzt, weil (die Kirche) faktisch über ein 
Erziehungsmonopol v e r f ü g t e " . 1 3 Jede öf­
fentliche Handlung war mi t einem religiösen 
Zeremoniell verbunden - eine Praxis, die 
auch nach Beginn der Revolution noch 
jahrelang fortgesetzt wurde und ein wicht i ­
ges Mi t t e l der Politisierung der Massen war. 
Staatliches und Kirchliches waren vielfach 
so eng miteinander verflochten, d a ß sie gar 
nicht genau auseinanderzuhalten waren. Die 
Bischöfe und Priester spielten in der Poli t ik 
eine g roße Rolle; umgekehrt war das K ö n i g ­
tum ebenso ein politisches wie ein religiöses 
A m t . 1 4 Das Christentum bildete trotz aller 
internen Spannungen und trotz der Ver­
schiedenheit der Spi r i tua l i tä ten die verbind­
liche Grundlage der Lebensordnung, i m 
Politischen genauso wie i m Privaten, und 
zwar ü b e r die ganze Gesellschaft hinweg. 

Diese Sozialform von Christentum, die in 
der Zeit Konstantins und Theodosius ' 1 5 

grundgelegt worden war und i m Mittelal ter 
ihre glanzvolle A u s p r ä g u n g erhalten hatte, 
wurde mit der F ranzös i schen Revolution 
beendet, nachdem sie schon früher durch die 
Konfessionalisierung faktisch in Frage ge­
stellt worden war: Der Bereich der Pol i t ik 
wurde vom Deutungs-, Rechtfertigungs­
und Beurteilungsanspruch des Christentums 
bzw. der Religion abgelöst ; infolgedessen 
b ü ß t e dieses seine zentrale Stellung in 
Öffentlichkeit und Staat ein. Selbs tvers tänd­
lich kann es auch jetzt christliche Orientie­
rungen und Sinndeutungen des Geschehens, 
individuelle und gemeinschaftliche religiöse 
Vollzüge geben, aber: sie sind weder Ä u ß e ­
rungen des Staates noch geben sie den für die 
gesamte Gesellschaft verbindlichen Bezugs­
rahmen ab. Der Staat verfolgt seine Aufga­
ben und Ziele, und diese sind rein weltlich. 
Bürgersein impliziert nicht mehr das Katho­
lischsein. Der christliche Glaube ist nicht 
mehr das Fundament, das eine Nat ion gei­
stig eint und moralisch t rägt . 
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Die Entflechtung der Einheitskultur war 
ein m ü h s a m e r und sehr schmerzlicher Pro­
zeß, in dem w ä h r e n d der Revolutionszeit 
nacheinander recht verschiedene Wege be­
schritten wurden, die auch in den 200 Jahren 
danach manche Wiederholungen gefunden 
haben. Der eine ist der Versuch, die Religion 
durch Eingriffe in Organisation und Wi r ­
kungsmögl ichke i ten der Kirche und bei der 
Bestellung ihres Personals nationalen Ziel­
setzungen unterzuordnen. In Frankreich 
führte dieser Versuch zur Spaltung der K i r ­
che und zu der zweiten Strategie, die der 
Sympathie mi t der alten Ordnung Verdäch­
tigen zu verfolgen und die öffentliche Funk­
tion der Religion durch staatliche Kul te (der 
Freiheit, der Vernunft, des höchs ten Wesens, 
der M ä r t y r e r der Revolution usw.) zu beer­
ben. Ein dritter Weg war der Versuch, sich 
planvoll und aggressiv von jedem christli­
chen Erbe im öffentlichen Leben zu tren­
nen. 

Das Aufhören der Verschmelzung von 
Staat und Gesellschaft auf der einen Seite 
und christlichem Glauben einschließlich 
Kirche auf der anderen ist das erheblich 
einschneidendere Ergebnis der F ranzös i ­
schen Revolution als die Nationalisierung 
des Kirchenguts, die Abschaffung des Zehn­
ten und die Aufhebung von Steuerfreiheit 
und s tändischer Gerichtsbarkeit des Klerus, 
die am Beginn dieser Revolution stehen. 
Denn jetzt entledigte sich der Staat nicht nur 
seiner religiösen Qual i t ä t , sondern auch 
umgekehrt verlor das katholische Christen­
tum die Selbstvers tändl ichkei t seiner andau­
ernden Bestä t igung und das Privileg einer 
unangefochtenen, für Sinn allein zus tändi ­
gen gesellschaftlichen Machtposit ion. Viel 
mehr als früher ist es nun auf seine Überzeu ­
gungskraft für die einzelnen angewiesen. 
Seinen Wahrheitsanspruch kann es nur 
dadurch zur Geltung bringen, indem es ihn 
in der Sphäre der freien Kommunika t ion 
und der Gruppenbildung argumentierend 
vertrit t und sozial wirksam werden läßt . 
Dabei m u ß es sich aber die Konkurrenz mi t 
anderen S inn -„Anb ie t e rn" gefallen lassen. 

3. Das Individuum als Ausgangs- und 
Zielpunkt der politisch-sozialen 
Ordnung 

Ziemlich am Anfang der Französischen 
Revolution steht die E r k l ä r u n g der Men­
schenrechte. Auch wenn sie nicht sogleich 
rechtlich-positive Qua l i t ä t hatten, sondern 
diese erst in der zur erarbeitenden Verfas­
sung bekommen sollten, formuliert sich in 
ihnen programmatisch die neue Vorstellung 
von der Aufgabe der gesellschaftlichen, pol i ­
tischen und rechtlichen Ordnung. Voran 
stehen nämlich nicht mehr transzendente 
Ziele (Wahrheit, Bereitung zum ewigen 
Leben, Wohlgefäl l igkeit vor Gott , Ehre und 
Verherrlichung Gottes u . ä.), sondern die 
Sicherung elementarer Bedürfnisse des Men­
schen, näml ich Freiheit, Eigentum, Sicher­
heit und Freisein von U n t e r d r ü c k u n g 1 6 ; 
andere Kataloge nennen a u ß e r d e m Glück , 
Leben oder Wohlfahrt . Das bedeutet nicht, 
d a ß die Ausrichtung aufs Gemeinwohl 
durch die Orientierung an den subjektiven 
W ü n s c h e n der je einzelnen ersetzt würde ; 
wohl aber wi rd das Gemeinwohl von der 
Bedürft igkeit „ d e s " Menschen her definiert. 
„ D e r " Mensch aber ist der einzelne als von 
Natur aus freies, verantwor tungsfähiges 
Indiv iduum. I n dieser Eigenschaft und im 
Anspruch darauf, d a ß er dies auch in der 
Gesellschaft bleibt, sind alle gleich. Das 
schließt soziale Unterschiede verschieden­
ster A r t nicht einfach aus; aber diese Unter­
schiede dürfen nur auf den gemeinsamen 
Nutzen gegründet se in . 1 7 

Bis dahin hingegen war der einzelne immer 
schon von seiner Eingebundenheit in 
bestimmte Lebensordnungen her gedacht, in 
die er gebu r t smäß ig eingefügt war: Familie, 
Stand, Korporat ionen und über allem das 
politisch formierte Gemeinwesen (das 
Reich). Diese Ordnung galt als vorgegeben 
und na tür l ich und allenfalls in Einzelheiten 
und Akzentsetzungen modifizierbar. F ü r 
das W o h l der Mitglieder war die jeweilige 
A u t o r i t ä t zus tänd ig . Nicht Freiheit, sondern 
Gehorsam und Treue war die grundlegende 
soziale Tugend. Nicht Gleichheit, sondern 
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organische Ü b e r - und Unterordnung der 
Entscheidungsbefugnisse und wechselseiti­
gen Verpflichtungen war das Prinzip des 
Rechts der He r r scha f t s ausübung . I n der 
sozialen Rea l i t ä t hatte sich diese Auffassung 
du rchgäng ig als patriarchalische Struktur 
realisiert. 

Die V e r ä n d e r u n g , die diesbezüglich i m 
Zusammenhang der F ranzös i schen Revolu­
t ion erfolgte oder richtiger: gedacht, ver­
s tärk t (zeitlich und auch inhalt l ich voraus 
gingen ihr j a die amerikanischen E r k l ä r u n ­
gen!) und normat iv für jede weitere Zukunf t 
artikuliert wurde, überschre i te t in ihrer 
Bedeutung alles, was die Revo lu t i onä re von 
1789 unter Berufung darauf in der po l i t i ­
schen Rea l i t ä t gemacht haben. Diese Verän­
derung betrifft näml ich das Konzept von 
Gesellschaft und Staat ü b e r h a u p t : Tenden­
ziell werden diese darin nicht v o m Gedanken 
einer feststehenden Ordnung her gedacht, 
sondern von der Dienstfunktion für die 
Individuen. Entsprechend werden bestimm­
te individuelle G ü t e r von vornherein dem 
Zugr i f f gesellschaftlicher Herrschaf tsverfü-
gung entzogen bzw. - i m Laufe der Wachs­
tumsgeschichte des Menschenrechtsgedan­
kens - l e i s tungsmäßig garantiert. W o die 
Freiheiten der einzelnen Individuen mitein­
ander in K o n f l i k t geraten oder auch sich nur 
reiben k ö n n t e n , ist es Aufgabe der staatli­
chen Gesetzgebung einzuschreiten. Dadurch 
ände r t sich aber auch die Funk t ion des 
Rechts: Es w i r d zum vornehmlichen Instru­
ment der antizipierten Konfl iktvermeidung 
und damit auch der Gestaltung der Gesell­
schaft. Recht schützt nicht nur, sondern es 
steuert auch. Seine Legit imation bezieht es 
weniger aus Tradi t ion , sondern aus seiner 
Funkt ion für die Garantie individueller Frei­
he i t s r äume und deren Beschränkungen , die 
infolge des Gleichheitsprinzips stets generell 
sein müssen und infolge des Freiheitsprin-
zips immer nur so weit gehen dürfen, wie es 
zur Vermeidung von Konf l ik ten als notwen­
dig erscheint. Recht w i rd jetzt maßgeb l ich 
als R e c h t s „ s e t z u n g " und Gesetzgebung" 
Wirk l ichke i t , nicht allein als Rech t s„ach -
tung", Rechtssprechung" und Rechts-

„du rchse t zung" . Seine funktionale Ausrich­
tung schneidet zwar nicht notwendig die 
ethischen Wurzeln und Kri ter ien ab, aber es 
erlaubt auch nicht mehr, Recht und M o r a l 
als völlige Einheit zu begreifen. 1 8 

Von dem konzeptionellen Wechsel in der 
Auffassung von Gesellschaft und Staat 
waren Kirche und christliche Theologie in 
zwei Punkten prinzipiell tangiert: Z u m einen 
näml ich hatten sie seit Augustinus die Posi­
t ion vertreten, d a ß das positive Recht an die 
(als prinzipiell mit Vernunft erkennbar 
postulierte) objektive sittliche Ordnung 
gebunden sei. Das positive Recht habe also 
der die Beziehungen zur Gemeinschaft 
umfassende, gesatzte und in Einzelheiten 
ausgestaltete Teil der M o r a l zu sein. Z u m 
anderen aber geht es Kirche und christlicher 
Theologie um die Wahrheit , und zwar nicht 
b loß um eine Wahrheit , die Jenseitiges 
betrifft, sondern gerade auch um die Wahr­
heit übe r die politische und sittliche Bestim­
mung des Menschen. Gerade diese Wahr­
heitsfrage aber stellt nun der menschenrecht­
lich verfaßte Staat zurück oder klammert sie 
sogar ein, indem er der Freiheit den Vorrang 
vor der Wahrheit gibt. So steht die rechtliche 
Relativierung des eigenen Absolutheitsan-
spruchs i m Staat und seine öffentliche 
A b d r ä n g u n g in den Bereich der Privatheit 
bzw. seine öffentliche Egalisierung mit ande­
ren Konfessionen, Religionen und Weltan­
schauungen gegen das Selbs tvers tändnis , 
d a ß die Kirche im Besitz oder wenigstens im 
Dienst der Wahrheit sei und gegenüber 
I r r t u m und Bosheit nicht gleichgültig bleiben 
dürfe. Diese Spannung erreicht ihre g r ö ß t e 
Schärfe bei der Religions- und Gewissens­
freiheit; insofern kommt deren Anerken­
nung eine Schlüsselfunktion für die Stellung 
der Kirche zu den Menschenrechten insge­
samt zu, so wie ihr auch umgekehrt eine 
Schlüsselstellung für die Stellung des Staates 
zu den Menschenrechten zukommt. Aber 
auch schon bei den Menschenrechten der 
Meinungs-, Presse- und Lehrfreiheit m u ß t e 
das Nebeneinander zwischen einem vom 
Prinzip der Freiheit her begriffenen Gemein­
wesen und dem als Element des eigenen 
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Selbstvers tändnisses begriffenen Primat der 
Wahrheit in jeglicher politischen Ordnung 
zu einem brisanten Gegensatz führen. 

4. Das Volk als Ursprung und Träger der 
staatlichen Gewalt 

Das heute übl iche Gesch ich t sbewußtse in 
sieht in der Französ i schen Revolution vor 
allem den Auf tak t zu einem umfangreichen 
Verände rungsp rozeß , der innerhalb von gut 
einem Jahrhundert aus einem Europa der 
Königre iche und F ü r s t e n t ü m e r ein Europa 
der Demokratien werden ließ. Genauer 
betrachtet betrifft der entscheidende Wandel 
weniger die Staatsform als vielmehr die 
Organisation und die Legit imation der staat­
lichen Gewalt. Auch in der Anfangsphase 
der Revolution, als die Abschaffung der 
Monarchie noch gar nicht zur Debatte 
stand, verstand sich die Nationalversamm­
lung schon als Vertretung des gesamten 
Volks und machte sich an die Ausarbeitung 
einer Verfassung (des Königreichs!) ; die 
Berechtigung dazu schöpfte sie aus dem 
Prinzip der Volkssouverän i tä t . Dieses Prin­
zip besagt, d a ß die höchs te Gewalt i m Staat, 
der alle anderen Gewalten ein- und unterge­
ordnet sind, beim Volk in seiner Gesamtheit 
liege. Dami t aber die Regierung des Volks 
durch das Vo lk gelingen kann, reichen - das 
hatte schon Rousseau geklär t - weder der 
Wil le eines einzelnen noch die Summe aller 
einzelnen als Grundlage hin. Der allgemeine 
Wil le kann nur über einen öffentlichen Dis­
kurs gefunden und bestimmt werden. Wah­
len von Repräsen t an t en für die beschließen­
den und ausführenden Organe sind die ande­
re wichtige Mögl ichkei t , eine g roße Zahl von 
Bürgern an der Macht und an der Verant­
wortung für die Ordnung des Staates zu 
beteiligen. 

Von hier aus erscheint das Prinzip der 
Volkssouverän i tä t als Umsetzung der Prin­
zipien der Freiheit und der Gleichheit i n den 
Bereich politischer Herrschaft: Niemand ist 
von vornherein Untertan eines anderen, kei­
ner von Natur aus berechtigt, andere zu 

bevormunden. Den Regierenden ist die 
staatliche Gewalt immer nur anvertraut; ihre 
Ü b e r t r a g u n g kann durch den Willen des 
Volkes auch widerrufen werden. 

Die Herrschaftsordnungen der vorrevolu­
t ionären Zeit, besonders in der Phase des 
fürstlichen Absolutismus, waren demgegen­
über nicht nur durch Konzentrat ion großer 
Macht an der Spitze charakterisiert, sondern 
auch dadurch, d a ß dieser Anspruch theolo­
gisch-metaphysisch legitimiert wurde: Der 
Herrscher verstand sich als „ v o n Gottes 
Gnaden" und partizipierend an dessen 
Au to r i t ä t ; seine Macht stammte unmittelbar 
- das meint: nicht vermittelt übe r das Volk -
von Got t . Die Bestellung zur Herrschaft 
erfolgte allein nach dem Grundsatz rechtli­
cher und a b s t a m m u n g s m ä ß i g e r K o n t i n u i t ä t 
mi t früherer Obrigkeit (Prinzip der Legit imi­
tä t ) . Der D o k t r i n nach und weitgehend auch 
in der Praxis war der Herrscher souverän 
gegenüber allen Staatsorganen, dem Recht 
und dem Staatsvolk. 

Diese D o k t r i n von der unmittelbaren 
göt t l ichen Einsetzung der Fü r s t en war 
eigentlich nie repräsen ta t iv für die Meinung 
der Theologen oder gar offizielle Lehre der 
Kirche. Vielmehr vertraten die mittelalterli­
chen Theologen und erst recht die der Spät ­
scholastik (namentlich Cajetan, de Vi tor ia , 
Bellarmin, Suarez) 1 9 durchaus den natur­
rechtlich begründe ten Gedanken, das Volk 
sei der erste und ursprüngl iche Träger der 
Staatsgewalt. Trotzdem geriet diese Trad i ­
t ion angesichts des Anspruchs, das V o l k sei 
alleiniger Ursprung der Staatsgewalt, wie er 
im Zusammenhang der Französ i schen Re­
volut ion erhoben wurde, ins Hintertreffen. 
Als unakzeptabel erschien besonders die 
Beanspruchung der une ingeschränk ten H o ­
heit und Al lzus tändigkei t für das Vo lk . Diese 
Forderung hielt man für unvereinbar mi t der 
weit in die Patristik zu rückre ichenden und 
auf der Grundlage von Rom 13 entfalteten 
Lehre vom Ursprung der Staatsgewalt in 
Got t . Dabei handelte es sich beileibe nicht 
nur oder zuerst um ein theoretisches Pro­
blem, sondern auch und vorrangig u m ein 
praktisches; denn die A n t w o r t auf die Frage 
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nach dem Ursprung der Staatsgewalt im 
Sinn der Volkssouverän i t ä t gab ja die Recht­
fertigungsgrundlage dafür ab, den bisheri­
gen Mach t t r äge rn gegen deren ausdrückl i ­
chen Willen und gegen die von ihnen ins Feld 
geführten angestammten Rechte die Macht 
zu entziehen. Vo lkssouverän i t ä t hieß also, 
d a ß man die politische Ordnung souverän 
neu gestalten konnte, ohne die bestehenden 
Rechte aus der Vergangenheit zu berück­
sichtigen. Konnte und durfte man aber die 
legitim an die Macht gekommenen Herr­
scher, die sich zudem zum Christentum 
bekannten, einfach fallen lassen, wo doch 
seit alters bestehende Rechte und auch ein­
gegangene Treuebindungen verpflichten? 2 0 

Hinter den schmerzlichen Erfahrungen der 
jüngs ten Vergangenheit (dem Umsturz alter 
Herrschaften, i n Frankreich: der Hinr i ch ­
tung des gesalbten Kön igs , der Kirchen­
feindlichkeit der Republik) kamen dabei 
noch grundlegendere Fragen ins Spiel: D a r f 
man eine bestehende Ordnung ums tü rzen? 
Was ist die Aufgabe des einzelnen hinsicht­
lich des Gemeinwesens? Konnte eine absolu­
te Volkssouverän i t ä t , die sich ja nicht nur 
nicht vor der Trad i t ion und der bestehenden 
Machtordnung, sondern auch nicht vor 
Got t , j a ζ. T. nicht einmal vor dem moral i ­
schen Sittengesetz (die Jakobinische Phase 
der Revolution war durchaus to ta l i t ä r i m 
modernen Sinn!) noch vor der religiösen 
Wahrheit und der kirchlichen Verfassung 
relativierte, zutrauen, die Anarchie der auf­
gewühl ten Begeisterung zu übe rwinden und 
auf Dauer die zur Regierung unentbehrliche 
A u t o r i t ä t zu gewinnen bzw. herzustellen? 

200 Jahre nach der Revolution haben 
diese Fragen viel von ihrer praktischen 
Dringl ichkei t verloren, weil sich die neuen 
Ordnungen durchgesetzt und bewähr t ha­
ben. Das konnte i m wesentlichen dadurch 
erreicht werden, d a ß die Vo lkssouve rän i t ä t 
zwar Ausgangs- und Grund norm geblieben 
ist, aber als Widerlager die Bindung an eine 
Verfassung mit Grundrechten bekommen 
hat, die i n ihrem haup t säch l i chen Gehalt 
(nicht immer auch in ihrer ganz konkreten 
Ausgestaltung) der Verfügbarkei t organi­

satorischer Notwendigkeiten und tagespoli­
tischer Zielsetzungen entzogen sind. In die­
sem Zusammenhang ergaben sich auch die 
F re i r äume , in denen sich Glaube und Kirche 
einbringen und entfalten konnten. Dennoch 
ist die Herausforderung eines auf Volkssou­
veräni tä t gestellten Staates für Kirche und 
Theologie damit nicht einfach erloschen; 
freilich stellt sie sich anders als damals: Das 
Verschwinden hierarchischer Herrschafts­
ordnungen in den Staaten bedeutet für sie 
den Wegfall einer Analogie. Auch wenn sie 
sich als aus anderem Ursprung kommend 
und einer anderen Zielsetzung als der Staat 
verpflichtet wissen, w i rk t die Erfahrung der 
Bewährung der demokratischen Herr­
schaftsordnung i n ihren eigenen Raum als 
Problematisierung von Tradit ionen, K o m ­
petenzen und Umgangsstilen und als Verlan­
gen nach mehr Mitgestaltung und Mitver ­
antwortung zurück . 

5. Unabhängige Kirche im 
weltanschauungsneutralen Staat 

Auch wenn viele M a ß n a h m e n der revolu­
t ionären Religions- und Kirchenpol i t ik nach 
wenigen Jahren wieder revidiert werden 
m u ß t e n , weil sie auf beharrlichen Wider­
stand stießen und den inneren Frieden 
gefährdeten , konnte die Kirche nicht mehr 
wieder einfach dieselbe sein wie vor 1789. 
Auch wenn sie vom Staat nicht mehr 
bekämpf t wurde, hatte sie ihre mit dem Staat 
gleiche oder i hm sogar in gewissen Bereichen 
übe rgeordne te Stellung verloren. Zum Teil 
m u ß t e sie sogar hart um ihren Lebens- und 
W i r k r a u m mit dem säku la ren Staat ringen, 
dessen Souverän i t ä t s - und Ra t iona l i t ä t s an ­
sprüche stark über die Felder bisheriger 
staatlicher Tät igkei ten hinauswuchsen. Aber 
selbst dort , wo sie in ihrem seelsorglichen, 
fürsorgerischen und pädagog i schen Wirken 
unbee in t räch t ig t war, hatte sich die Situa­
t ion grundlegend ve ränder t , insofern ihr von 
Seiten des Staats nicht irgendwelche weltliche 
Macht zugebilligt wurde und dieser sich ihrer 
Forderung versagte, für die Einheit in der 
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Wahrhei t als Fundament der staatlichen 
Einheit zu sorgen. Allenfalls auf der Basis 
der Anerkennung der grundlegenden Unter-
schiedenheit zwischen Poli t ik und Religion 
erschien fortan ein verträgl iches oder in 
bestimmten, beide betreffenden Aufgaben­
bereichen kooperatives Miteinander zwi­
schen Ki rche und Staat erreichbar. 

Sich mi t dieser neuen Lage abzufinden 
und einen neuen Modus der „geordne ten 
Zusammenarbei t" 2 1 zwischen Kirche und 
Staat jenseits von Synthese und Konfronta­
t ion zu finden, war ein langwieriger Such­
p r o z e ß , der auf mehreren Ebenen stattfand. 
Was kirchliche Organisation, Defini t ion des 
Kirchenverständnisses und Theologie betraf, 
so k n ü p f t e man vor allem an die societas-
perfecta-Lehre an: Sie war auf dem Hinter­
grund wachsender Fü r s t ensouve rän i t ä t und 
i n Auseinandersetzung mit der rationalisti­
schen Staatstheorie seit dem 17. Jahrhundert 
ents tanden 2 2 und zielte darauf, die „E ineb­
nung der Kirche auf eine rein innerstaatliche, 
der rechtlichen Souverän i t ä t und Hoheitsge­
walt vo l l unterliegende Vereinigung" abzu­
wehren . 2 3 Sie besagte, Kirche wie Staat seien 
zwei gleichgeartete vollkommene Gemein­
wesen; „ v o l l k o m m e n " meint in diesem 
Zusammenhang: e igenständig und nicht (wie 
ζ. B. die Familie) auf eine übe rgeordne te 
Gemeinschaft angewiesen, insofern sie ihren 
eigenen Zweck selbst erfüllen k ö n n e n . Beide 
- Ki rche wie Staat - verfügten über eigen­
s t änd ige Hoheitsgewalt und eigenes Recht . 2 4 

Indem man jetzt diese Vorstellung zum 
dominanten Leitbi ld der Kirchenpoli t ik 
machte, konnte man zwar kaum die früheren 
Verhä l tn i sse restituieren, wenngleich das in 
der Theorie durchaus gefordert wurde. W o h l 
aber konnte sich im Zuge dieser Perspektive 
die Kirche selbst als geschlossene Gruppe 
von ( in hohem M a ß ) einheitlicher Überzeu­
gung, sämt l iche Lebensbereiche abdecken­
der (auch Wissenschaft, Kunst und Sport 
umfassender) Organisation und scharfer 
Abgrenzung von allen anderen Meinungs­
gruppen formieren. Kirche bildete so eine 
Tei l - und Sonderkultur innerhalb der jewei­
ligen allgemeinen K u l t u r aus. 

A u f der rechtlichen Ebene des Beziehungs­
felds Kirche - Staat stellte sich das Problem, 
d a ß die Angelegenheiten, die die Kirche und 
den jeweiligen Staat betreffen (in rechtlicher 
Terminologie: die „res mixtae", also etwa 
Ehe, Feiertage, Schulen, K r a n k e n h ä u s e r 
u. ä.), nach dem Wegfall einer allen Staaten 
und allen gesellschaftlichen Gruppen ge­
meinsamen Sicht der Zuordnung von welt l i­
cher und geistlicher Gewalt unmögl ich mehr 
einheitlich geregelt werden konnten. Wenn 
es ü b e r h a u p t eine Chance gab, derlei Mate­
rien mi t den neuen politischen Gegebenhei­
ten einvernehmlich zu regeln und gleichzeitig 
die noch verbliebenen Rechtspositionen 
soweit als mögl ich zu sichern, konnte dies 
nur durch länderspezifische Vereinbarungen 
geschehen. Die L ö s u n g dieses Problems 
waren und blieben bis heute die Konkordate. 
Es handelt sich dabei um rechtlich bindende 
Ver t räge zwischen der (nicht als Ortskirche, 
sondern in der Rolle eines staatlichen Sou­
veräns [„Hl. Stuhl"] auftretenden) Univer­
salkirche und dem jeweiligen Staat. Die 
k o n k o r d a t ä r e n Abmachungen gelten nur für 
den Bereich dieses Staats, haben also keine 
allgemeinkirchliche Geltung. 

Eine dritte Ebene, auf der Kirche nach 
dem Verlust ihrer staatlichen und rechtlich 
privilegierten Stellung öffentlich wirken 
konnte, war die Gesellschaft. Diesbezüglich 
erwies sich der Zusammenbruch der alten 
Ordnung sogar - je länger desto mehr - als 
äußers t produktive Herausforderung, die 
ganz neue Kräf te mobilisierte: die ka thol i ­
sche Sozialbewegung. Sie war eine Laienbe­
wegung auf breitester Basis, auch wenn sie 
eine klerikale Spitze hatte, ihre Leistung ist 
vor allem nach zwei Richtungen hin ü b e r r a ­
gend: Inhal t l ich gr i f f sie die den industrieka­
pitalistischen Strukturwandel begleitende 
Proletarisierung erheblicher Bevölkerungs­
teile als Problem der sozialen Gerechtigkeit 
auf und machte sich zum wirksamen Anwa l t 
der Hauptbetroffenen in der Öffentl ichkeit . 
Kirchenpolit isch nutzte sie gerade die erst 
nach und nach abgetrotzten demokratischen 
Rechte, um kirchliche Positionen in die 
öffentliche Meinung einzubringen u n d die 
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politische Willensbildung zu beeinflussen. 
Die deutsche Sozialgesetzgebung von der 
Spä tä ra Bismarck bis in die Gegenwart zeigt, 
d a ß dies für die Ausgestaltung der Poli t ik 
und des Rechts nicht folgenlos geblieben ist. 
Durch beides aber gelang es ihr auch, die 
Kirche im Rahmen des modernen Verfas­
sungsstaats lebensfähig zu machen. 2 5 

Das öffent l ichkei tsbezogene Wirken von 
Kirche im Rahmen des Verfassungsstaates, 
zumal des demokratischen, spielte sich vom 
19. bis in die 60er Jahre des 20. Jahrhunderts 
fast ausschließlich auf der institutionellen 
Ebene, geschlossen und unter weitgehend 
unangefochtener F ü h r u n g der jeweils zu­
ständigen L e i t u n g s ä m t e r ab. „ D i e " Kirche 
war auch in der gesellschaftlichen Rea l i tä t 
eine ziemlich homogene und in ihren Postu-
laten leicht identifizierbare G r ö ß e , gleich auf 
welcher politischen Ebene und in welchem 
Gesellschaftsbereich sie agierte. Diese Ge­
schlossenheit ist heute nicht mehr in der 
gleichen Weise gegeben; dabei spielen 
sowohl theologische G r ü n d e (die W ü r d i ­
gung der M ü n d i g k e i t des Christen und die 
R ü c k b e s i n n u n g auf das Vers tändnis der 
Kirche als V o l k Gottes mi t der Folge gestie­
gener Pa r t i z ipa t ionswünsche auch in der 
Kirche) eine Rolle als auch gesellschaftliche 
Makroprozesse (wachsende Differenzierung 
mi t einer zwangsläuf igen Pluralisierung), 
mögl icherweise auch gewisse Entfremdun­
gen in der gegenseitigen R e p r ä s e n t a n z amt­
licher Stellungnahmen und dem Glaubens­
bewußtse in vieler. Infolgedessen reicht die 
institutionell rechtliche Fassung des Verhäl t ­
nisses zum Staat noch weniger als früher aus, 
um Gesellschaft und Poli t ik mitzugestaiien. 
Nicht zwangsläuf ig statt dessen, wohl aber 
auch und unverzichtbar m u ß Kirche daran 
arbeiten, d a ß sie in all ihrem Sprechen und 
Handeln für die moderne Gesellschaft glaub­
würd ig und übe rzeugend ist. Sie kann sich 
nicht damit begnügen , mi t dem Staat recht­
liche Regelungen zu treffen, die ihr erlauben, 
sich ganz e igens tändig und sich selbst genü­
gend i m gesellschaftlichen Raum zu vollzie­
hen, sich von bestimmten gesellschaftlichen 
Entwicklungen zu distanzieren und Forde­

rungen an die Gestaltung der sozialen Rea­
lität zu erheben. Vielmehr m u ß sie sich auch 
auf die gesellschaftlichen Bedingungen, un­
ter denen sie konkret lebt, einlassen. Das 
verlangt nicht nur, Entschlossenheit zu ler­
nen, sondern auch diakonische Praxis ü b e r 
den Raum der Kirche hinaus, Bereitschaft, 
sich in gesellschaftliche Verantwortung neh­
men zu lassen, Courage, anzuklagen, was 
zers tör t und hoffnungslos macht. 
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